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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/03 Nationalrat Bundesrat

22/02 Zivilprozessordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §19 Abs3

GO NR 1975 Anl1 §22 Abs1

GO NR 1975 Anl1 §33 Abs1

GO NR 1975 Anl1 §53

VwRallg

ZPO §333

ZPO §381

1. AVG § 19 heute

2. AVG § 19 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 19 gültig von 01.01.2008 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

4. AVG § 19 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2007

1. ZPO § 333 heute

2. ZPO § 333 gültig ab 01.10.1920 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 321/1920

1. ZPO § 381 heute

2. ZPO § 381 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Die Befragung von Auskunftspersonen ist ein wesentliches Mittel der Beweisaufnahme durch den

Untersuchungsausschuss (vgl. § 22 Abs. 1 VO-UA); sie dient dem Ziel des Untersuchungsausschusses, nämlich der

"Aufklärung von Vorgängen zu politischen Zwecken" (vgl. die Materialien zur B-VG-Novelle BGBl. I Nr. 101/2014, 718/A

BlgNR 25. GP S. 14). Vor diesem Hintergrund kommt der in § 33 Abs. 1 VO-UA festgelegten PBicht von

Auskunftspersonen, der Ladung Folge zu leisten (und in der Befragung wahrheitsgemäß zu antworten) wesentliche

Bedeutung für die Erlangung von Informationen zu, die zur Wahrnehmung der demokratiepolitisch wesentlichen

Kontrollfunktion des Untersuchungsausschusses notwendig sind. An die PBicht der Auskunftsperson, der Ladung Folge

zu leisten, sind daher schon aufgrund der Bedeutung des Untersuchungsausschusses als parlamentarisches

Kontrollinstrument sowie im Hinblick auf die gesetzlich beschränkte Dauer der Tätigkeit eines

Untersuchungsausschusses (vgl. insbesondere § 53 VO-UA) strenge Anforderungen zu stellen, die jedenfalls jene

Anforderungen nicht unterschreiten können, die für die Befolgung der Ladung von Verwaltungsbehörden (vgl. § 19
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Abs. 3 AVG) oder Gerichten (vgl. etwa § 333 oder § 381 ZPO) gelten.Die Befragung von Auskunftspersonen ist ein

wesentliches Mittel der Beweisaufnahme durch den Untersuchungsausschuss vergleiche Paragraph 22, Absatz eins,

VO-UA); sie dient dem Ziel des Untersuchungsausschusses, nämlich der "Aufklärung von Vorgängen zu politischen

Zwecken" vergleiche die Materialien zur B-VG-Novelle Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 101 aus 2014,, 718/A BlgNR 25.

Gesetzgebungsperiode Sitzung 14). Vor diesem Hintergrund kommt der in Paragraph 33, Absatz eins, VO-UA

festgelegten PBicht von Auskunftspersonen, der Ladung Folge zu leisten (und in der Befragung wahrheitsgemäß zu

antworten) wesentliche Bedeutung für die Erlangung von Informationen zu, die zur Wahrnehmung der

demokratiepolitisch wesentlichen Kontrollfunktion des Untersuchungsausschusses notwendig sind. An die PBicht der

Auskunftsperson, der Ladung Folge zu leisten, sind daher schon aufgrund der Bedeutung des

Untersuchungsausschusses als parlamentarisches Kontrollinstrument sowie im Hinblick auf die gesetzlich beschränkte

Dauer der Tätigkeit eines Untersuchungsausschusses vergleiche insbesondere Paragraph 53, VO-UA) strenge

Anforderungen zu stellen, die jedenfalls jene Anforderungen nicht unterschreiten können, die für die Befolgung der

Ladung von Verwaltungsbehörden vergleiche Paragraph 19, Absatz 3, AVG) oder Gerichten vergleiche etwa Paragraph

333, oder Paragraph 381, ZPO) gelten.
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